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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

21.09.1983 

Geschäftszahl 

82/13/0094 

Rechtssatz 

Voraussetzung für die Einordnung einer Zahlung von Dienstbezügen in den Kreis der "sonstigen Bezüge" ist, 
daß der Arbeitnehmer "laufende", dh für regelmäßige Lohnzahlungszeiträume flüssiggemachte Bezüge erhält. 
Die aus dem gleichen Dienstverhältnis fließenden und neben den laufenden Bezügen, dh nicht für die 
regelmäßigen Lohnzahlungszeiträume ausbezahlten Bezüge, sind sonstige Bezüge (Hinweis E 26.4.1957, 
3548/54, ergangen zum EStG 1953). 
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